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1. Verfahrensablauf

Die Gemeinderatssitzung der Gemeinde Göbitz hat am 28.05.97 die Anderung des
rechtskräftigen Bebauungsplanes beschlossen.

Der Bebauungsplan wurde vom 06.03.00 - 07.04.00 öffentlich ausgelegt. Die Träger
öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurden mit gleichzeitiger
Benachrichtigung über diese Offenlegung gemäß $ 2 Abs. 2 und g 4 Abs. 1 BauGB
angehöd. In der Gemeindevertretersitzung vom 20.06.00 wurde abgewogen und der
Satzungsbeschluß gefaßt. Nach Zusammenstellen der Verfahrensunterlagen wurden

die Planunterlagen dem Regierungspräsidium Halle, Dez. Städtebau, zur
Genehmigung vorgelegt.

Da die Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes nicht
ordnungsgemäß erfolgte, wurde der Bebauungsplan durch das Regierungspräsidium
nicht genehmigt. Der Bebauungsplan wurde zurückgezogen.

Das Bauleitplanverfahren wird daher ab einschl. öffentlicher Auslegung mit Anhörung
der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wiederholt.

Verfahren der Anderung

Bürgerbeteiligung

Auf die vorzeitige Bürgerbeteiligung gemäß $ 3 Abs. 1 BauGB wurde verzichtet, da sich
die Anderungen auf das Plangebiet nur unwesentlich und auf die Nachbargebiete nicht
auswirken. Die Bürger wurden bereits bei Aufstellung des rechtskräftigen Planes
1994195 ausreichend informiert. Der Vezicht auf die vorzeitige Bürgerbeteiligung

erfolgte auch, weil der rechtskräftige Bebauungsplan vom Grundsatz her übernommen
wurde.

Plangrundkarte

Für die Anderung des Bebauungsplanes wurde ein neuer Katasterplan verwendet. Die
Übereinstimmung mit dem lnhalt der Liegenschaftskarte wurde von einem öffentlich
bestellten Vermessungsingenieur bestätigt. Die verwendete Planunterlage hat den
Stand von Mäz 1998. Durch die Bestätigung ist nachgewiesen, dass die Flurstücke mit
ihren Grenzen und Bezeichnungen mit dem Liegenschaftskataster übereinstimmen.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Wie bereits in Kap. 1 dargelegt, wird die Offenlegung, die im Jahr 2000 mit
gleichzeitiger Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt wurde,
wiederholt.
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- Auch die neue Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wird gleichzeitig mit der

öffentlichen Auslegung nach $ 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Die Träger öffentlicher
Belange werden gebeten eine neue Stellungnahme abzugeben, wenn Anregungen

bestehen, da die Beteiligung vom Jahr 2000 wiederholt wird.

2.4 Öffentliche Auslegung

Die Entwürfe des Bebauungsplanes werden mit Begründung auf Dauer eines Monats
öffentlich ausgelegt.

Abwägung der eingegangenen Anregungen

2.7

Anregungen der Bürger, wenn welche eingehen, und der Träger öffentlicher Belange
werden nach der öffentlichen Auslegung abgewogen.

Satzungsbeschluß

Der Satzungsbeschluß erfolgt nach Abwägung der eingegangenen Anregungen, wenn
keine Anregungen vorgebracht werden, die gemäß $ 3 Abs. 3 BaUGB zu einer
erneuten öffentlichen Auslegung bzw. Anhörung von Betroffenen führen.

Genehmigung und Rechtskraft des Bebauungsplanes

Die Verfahrensunterlagen werden nach erfolgtem Satzungsbeschluß dem
Regierungspräsidium Halle zur Genehmigung vorgelegt und nach Genehmigung durch
ortsübliche Bekanntmach ung zu r Rechtskraft gebracht.

Gründe der Planänderung

Das Industriegebiet ist im Regionalen Entwicklungsprogramm und im
Landesentwicklungsplan Halle als Vorrangstandort für landesbedeutsame großflächige
lndustrieanlagen außerhalb von Oberzentren festgelegt. Diese Vorgaben können durch
den vorliegenden rechtskräftigen Bebauungsplan nicht erfüllt werden, da im 1.

Bauleitplanverfahren, welches 1994 durchgeführt wurde, die ursprüngliche kleinteilige
Struktur des Hydrienruerkes übernommen wurde. Die Ansiedlung der großflächigen
lndustrie und Großvorhaben, die zusammenhängende größere Flächen benötigen, sind
daher nicht möglich.

Zur Sicherung der raumordnerischen Zielstellung ist eine Bebauungsplan-Anderung
erforderlich. Es werden großflächigere Flächen festgesetzt. Durch Anderung des
Bebauungsplanes wird daher die Forderung des $ 1 Abs. 4 BauGB ,die Bauleitpläne
sind den Zielen der Raumordnung anzupassen" erfüllt.

Mit der Neuorientierung des städtebaulichen Konzeptes sind Anderungen erforderlich.
Die Anderungen betreffen:

3.
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Die Planzeichnung, s. Kap. 3.1

Die textlichen Festsetzungen, s. Kap. 3.2

Die Ökologische Maßnahmen, s. Kap. 3.3

Die Schallimmissionsprognose (Lärm), s. Kap..3.4

Die Abwasserent-AlVasserversorgung, s. Kap. 3.5

Die Bebauungspläne Nr. 1 der Gemeinde Rehmsdorf und Nr. 3 der Gemeinde Tröglitz
werden ebenfalls geändert. Für diese Bebauungspläne gelten die gleichen Gründe für
die Anderung.

3.1 Planzeichnuno

Der räumliche Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes wird im Rahmen
der 1. Anderung beibehalten. Obwohl der rechtskräftige Bebauungsplan im Maßstab

1:1.000 gezeichnet wurde, war er sehr schwer lesbar. Dies lag u. a. auch an der
venruendeten Plankarte, in der Symbole und Zeichen enthalten waren, die weder
katasteramtlich erklärt waren, noch in der Planzeichenerklärung genannt wurden. Da

darüber hinaus eine Entfeinerung des Bebauungsplanes vorgenommen wurde, wurde
im neuen Verfahren der Maßstab 1:2.000 gewählt.

In der neuen Planzeichnung sind nur die wesentlichen zeichnerischen Festsetzungen

enthalten. Da zur Schaffung der großflächigen lndustrie Erschließungsstraßen, die
dieser Entwicklung entgegenstehen nicht mehr festgesetzt wurden, wurden auch die
Baug renzen verändert. Sie wu rden möglichst g roßflächig festgesetzt.

Die neue Planzeichnung ist mit der ursprünglichen Planzeichnung nicht mehr
vergleichbar.

3.2 Textliche Festsetzunoen

lm Rahmen der Überarbeitung wurden alle textlichen Festsetzungen des
rechtskräftigen Bebauungsplanes überprüft und fast vollständig geändert, Die textlichen
Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes wurden der Vollständigkeit halber
dieser Begründung als Anhang beigegeben. Handschriftlich wurden Hinweise
aufgenommen, die aufzeigen, welche textlichen Festsetzungen geändert bzw. nicht
geändert wurden.

Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes waren sehr restriktiv. Zur

effektiven Vermarktung ist eine Überarbeitung der Festsetzungen erforderlich.

Die neuen textlichen Festsetzungen werden im folgenden begründet:

Da vor allem produzierendes Gewerbe angesiedelt werden soll, wurden

Verkaufsflächen nur für die Selbstvermarktung zugelassen. Die Festsetzung, dass

Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von max. 200 m2 zulässig sind,

5
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wurde aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht übernommen, da diese

Festsetzung rechtlich nicht zulässig ist.

Die Zulässigkeit der Betriebe richtet sich unter Berücksichtigung der textlichen

Festsetzungen nach der Baunutzungsverordnung.

Textlich wurde festgesetzt, dass die Stellplätze und Garagen in Vollgeschossen bei

der Ermittlung der Geschoßfläche bzw. der Baumasse nicht mit zurechnen sind.

Eine bessere Ausnutzung der gewerblichen Bauflächen wird so erreicht.

Festsetzungen über offene oder geschlossene Bauweisen wurden nicht

aufgenommen, damit die einzelnen Objektplaner diesbezüglich nicht eingeschränkt
werden und die Betriebserfordernisse erfüllt werden können. Da der B-Plan keine

Festsetzungen über die Bauweise trifft, regelt sich die Frage des Grenzanbaues
nach den Vorschriften dgr Bauordnung.

Zur Verbesserung des Ortsbildes und um Sichtbehinderungen im

Einmrindungsbereich der Straßen zu verhindern, wurde festgesetzt, daß Garagen

und Nebenanlagen gem. S 14 Abs. 1 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren

Fläche zulässig sind.

Damit die einzelnen Firmen ihr Firmenprofil, z. B. bezüglich der
Fassadengestaltung, präsentieren können, wurden diesbezüglich keine

bauordn u n gsrechtl ichen Festsetzu n gen aufgenom men.

Für die rechtskräftigen Bebauungspläne wurden Schallimmissionsgutachten
bearbeitet. Da zwischenzeitlich der Bebauungsplan für das Neuwerk erstellt ist,

wurde ein neues Schallimmissionsgutachten, welches auch das Altwerk
berücksichtigt, erstellt, s. Anhang. Die nach dem neuen Gutachten zulässigen
Schalleistungspegel wurden festgesetzt und so eine Gliederung der Bauflächen
vorgenommen, s. Kap. 3.4.

Die Festsetzungen bezüglich der max. zulässigen Höhen wurde nicht übernommen,

da dies aus städtebaulicher Sicht nicht erforderlich ist und daher die Investoren

nicht eingeschränkt werden müssen.

Garagen und Nebenanlagen sind im gesamten Planbereich nur

überbaubaren Flächen zulässig. Diese Festsetzung entspricht
Festsetzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes.

Die Festsetzung bezüglich der Zulässigkeit von Stellplätzen
übernommen.

innerhalb der
der textlichen

wurde nicht

Die textliche Festsetzung, die die Zulässigkeit von Anlagen zur Be- und Entladung

im Bereich von Gleisanlagen regelt, wurde unverändert aus dem rechtskräftigen

Bebauungsplan übernommen.

6
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3.3

- Die Festsetzung bezüglich der Sichtdreiecke in Kreuzungsbereichen wurde in
geänderter Form übernommen.

- Die textlichen Festsetzungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wurden geändert, s. Kap. 3.3 und

Kap. 5. Dies gilt auch für die Festsetzungen für das Anpflanzen und Erhalten von

Bäumen und Sträuchern und der Durchgrünungsfestsetzungen.

- Die Festsetzungen fur Vorkehrung zum Schutz

Umwelteinwirkunqen wurden übernommen. s. Kao. 6.

schädlichen

- Die textlichen Festsetzungen bezüglich der Befestigung der Fahrbahnen, Geh- und

Radwege wurde nicht übernommen, s. Kap. 3.6.

- Festsetzungen, die die Zulässigkeit fur Einfriedigungen regelt, wurden nicht

übernommen, da dies in einem Gewerbe-ilndustriegebiet nicht erforderlich ist.

- Textlich wurden die Anlagen für kirchliche Zwecke, die gemäß $ 8 Abs. 3 Nr. 2
BauNVO ausnahmsweise zulässig sind, für den Planbereich nicht zugelassen.
In den lndustriegebieten wurden die Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke, die gemäß $ 9 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO

ausnahmsweise zulässig sind, nicht zugelassen.

Diese Festsetzung wurde aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan übernommen.

' Für Industrie- und Gewerbegebiete sieht die Baunutzungsverordnung unter
anderem die Festsetzung der Baumassenzahl (BMZ) anstelle der Anzahl der
Vollgeschosse vor. Dies ist sinnvoll, da in diesen Gebieten oft Bauten mit sehr
ungleichen oder ungewöhnlichen Geschoßhöhen errichtet werden.

Die Baumassenzahl wurde daher festgesetzt.

Grünordnung

Da die Art der baulichen Nutzung auf vielen Teilflächen geändert wird, werden teilweise
zusätzliche Eingriffe, aber auch zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen vorbereitet.

Eine Überarbeitung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist daher erforderlich.

Da die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung der rechtskräftigen Bebauungspläne

ausgeglichen war und sich an der Rechtslage über die Größe der erforderlichen
Ausgleichsflächen nichts geändert hat, müssen die Festsetzungen der rechtskräftigen

Bebauungspläne mit den Festsetzungen der Bebauungspläne der 1. Anderung
verglichen werden. Aus diesem Grunde wurden durch mehrere Ortsbegehungen die
vorhandenen Gehölze kartiert. Das Ergebnis der vorhandenen Gehölze ist tabellarisch
in den Grünordnungsplänen und in Kap. 5 festgehalten.

-,
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Bei der Bestandsaufnahme wurde zwischen neugepflanzten, jungen, mittelalten und

alten Bäumen unterschieden, um detailliert die Eingriffs- und Ausgleichsmöglichkeiten

aufzuzeigen.

Es wurde festgestellt, daß im Bebauungsplan Bäume als zu erhalten festgesetzt sind,

die in der Örtlichkeit nicht vorhanden sind. Diese Bäume sind im Grünordnungsplan,

Plan 1, dargestellt.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme wurden in drei Grünordnungsplänen
festgehalten:

Plan 1: Zeichnerische Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne und

Bestand 7/98

Plan 2: Darstellung der geplanten Anderungen

Plan 3: Konfliktplan ,,Saatkrähenkolonie", s. Kap. 4

lm Rahmen der Anderung des Bebauungsplanes wurde die Lage der öffentlichen

Grünflächen, die als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt wurden, geändert. Die Anderungen

waren aus den in den vorangegangenen Kapiteln genannten Gründen zur Schaffung
großflächiger Industrieflächen erforderlich. Aus diesem Grunde wurden auch die im
rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Pflanzflächen in den Baugebieten

überprüft und teilweise herausgenommen.

Als Ausgleich wurden neue Bäume festgesetzt bzw. wurden auch die in der
Zwischenzeit vorgenommenen Neupflanzungen berücksichtigt.

Damit das Gebiet wirtschaftlich bebaut werden kann, wurden die Baugrenzen möglichst
großzügig festgesetzt.

Einige Bäume, die erhalten werden sollen, stehen innerhalb der überbaubaren Fläche

und sind im Bebauungsplan festgesetzt. Der Erhalt der Bäume hat Vorrang gegenüber

der Überbauung. Daher: Die Bäume sind bei den Baumaßnahmen zu schützen und zu

erhalten.

Folgende grünordnerische Festsetzungen wurden zur Eingriffsminimierung

aufgenommen:

Großflächige Stellplätze sind zu begrünen.

Begrünte Parkplätze verbessern das örtliche Kleinklima und spenden Schatten.

Vor allem bei hochsommerlichen Strahlungswetterlagen wird dadurch auch das
menschliche Wohlbefinden positiv beeinflußt.

Geeignete Gehölze sind im Plan erwähnt worden. Die Platane wurde für die

Stellplatzbepflanzung ebenfalls vorgeschlagen, da sie im angrenzenden

Gewerbegebiet bereits vermehrt vorh anden ist.

I rl i) q)
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- Zur inneren Durchgrünung sind mindestens 10 % der Grundstücksfläche mit

standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Nach Erfüllung der

,,Bepflanzungsfestsetzungen" dürfen auch standortfremde Gehölze bis zu max. 5 o/o

der übrigen Gehölze gepflanzt werden.

Da eine negative Umwelteinwirkung bei Anpflanzung von Koniferen (Nadelbäume

einschl. Lebensbäume und Zypressen) bis zu max. 5 o/o der übrigen Gehölze nicht

entsteht, muß die planerische Freiheit der Besitzer bis zu dieser Prozentangabe

nicht eingeschränkt werden.
Das vermehrte Anpflanzen vornehmlich nicht heimischer Nadelgehölze verdrängt
ökologisch wertvollere Laubgehölzarten. Dies führt zu einer fortschreitenden
Artenverarmung (u. a. Insekten, Kleinvogelarten), da Koniferen in weit geringerem
Maße Tierarten Lebensraum (Unterschlupf bzw. Nistmöglichkeiten) bieten als
Laubgehölze. Einzelne Tierarten sind ausschließlich von bestimmten heimischen
Gehölzen abhängig. Unterhalb der Koniferen gedeihen, bedingt durch die
zahlreichen dichten Aste und dem dichten Nadelbewuchs, andere Pflanzenarten
schlecht. Die Lichtverhältnisse sind zu gering. Die Nadelstreu versäuert den Boden
und ist nur schlecht abbaubar.

- Zum Aufbau ökologisch wertvoller Flächen und aus städtebaulichen Gründen sind
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt.

Es sind ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölze zu verwenden.
Diese Bepflanzung hat zwei positive Aspekte. Sie stellt einen teilweisen Ersatz für
die vorbereiteten Eingriffe der Bebauungspläne dar. Darüber hinaus wird eine
negative Fernwirkung der Bebauung verhindert und damit eine gute Einbindung in

die Landschaft erreicht.

Die Pflanzflächen sind mit Bäumen 1. und 2. Ordnung im 15 m-Abstand zu
bepflanzen. Grundsätzlich gilt als Definition für Bäume 1. bzw. 2. Ordnung.

Die Bäume 1. Ordnung haben einen ,,richtigen" Stamm und erreichen stattliche
Höhen über B m und mehr und bilden große Kronen aus. Die Bäume 2. Ordnung
können mehrere Stämme ausbilden und werden nur rd. 8 m hoch und beginnen in
geringer Höhe mit dem Astansatz. Nur bei Einstämmigkeit werden kleine Kronen
ausgebildet.

Teilflächen des Planbereiches sind als naturnahe Grünflächen anzulegen und durch
max. zweischürige Mahd zu pflegen. Durch Realisierung dieser Festsetzungen
werden innerhalb des Planbereiches kleinere Biotope geschaffen.

Zur inneren Durchgrünung sind die Verkehrsgrünflächen zu bepflanzen. Geeignete
Festsetzungen wurden aufgenommen.

Die vorhandenen Gehölze, die die Objektplanung nicht stören, sind als zu erhalten im
Bebauungsplan festgesetzt. Ergänzungspflanzungen sind auf den ötfentlichen
Grünflächen festgesetzt worden.
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3.4 Schallprognose

Für den rechtskräftigen Bebauungsplan wurde ein Schallgutachten erstellt. Dieses

Schallgutachten berücksichtigt die damals parallel aufgestellten Bebauungspläne Nr. 1

und Nr. 3 der Gemeinden Rehmsdorf und Tröglitz, jedoch nicht die südwestlich

angrenzende Fläche des Neuwerkes, die im Bebauungsplan Nr. 4

,, I NG EPA/Neuwerksfläche" enthalten ist.

Für den Bebauungsplan Nr. 4 ,,INGEPA/Neuwerksfläche" wurde daher ein
Schallimmissionsgutachten erstellt. In diesem Gutachten wurden auch die Flächen der
Altwerksfläche für die drei Gemarkungen, daher für alle drei Bebauungspläne,
berücksichtigt. Da zusälzlich im Rahmen dieser Anderung ein Industriegebiet zum
Gewerbegebiet herabgestuft wurde sowie die Teilflächen einschl. Lage von
Rückhaltebecken geändert wurden, mußte die Schallprognose neu aufgestellt werden.
Das ursprünglich für die rechtskräftigen Bebauungspläne erstellte Gutachten war daher
nicht mehr ven,'vendbar.

Der Gutachter hält fest, s. Anhang, dass durch die beabsichtigte Anderung der
Straßenführung mit einem evtl. höheren Verkehrsaufkommen und durch den

zusätzlichen Schienenverkehr keine wesentlichen Anderungen der vorhandenen

schalltechnischen lmmissionssituation zu erwarten ist. Hierbei wurden die
angrenzenden Wohnbebauungen, daher die schutzwürdigen Gebiete, berücksichtigt.

Bei Einhaltung der im Bebauungsplan festgesetzten flächenbezogenen

Schalleistungspegel werden die zulässigen Tages- und Nachtwerte in den

angrenzenden Wohn- und Mischgebieten im wesentlichen eingehalten. An einzelnen
Emissionspunkten werden für den Nachtzeitraum unter der Randbedingung

,,vollständige Nutzung" Überschreitungen von 0,1 - max. 3,0 dB(A) gutachterlich
prognostiziert. Diese mögliche Überschreitung ist jedoch nur rein theoretisch denkbar,
da eine vollständige Nutzung, daher Ausschöpfung aller im Bebauungsplan
festgesetzten zulässigen flächenbezogenen Schalleistungspegel, daher auf allen
Flächen und zu gleicher Zeit, erfolgen muß.

Darüber hinaus wurde bei Erstellen des schalltechnischen Gutachtens eine
ungehinderte Schallausbreitung angesetzt. Diese Schallausbreitung ist jedoch praktisch
nicht möglich, da zumindest eine Teilbebauung der Grundstücke immer erfolgen wird.
Bei all diesen Überlegungen ist auch zu berücksichtigen, daß erst Überschreitungen
von rd. 3,0 dB(A) wahrnehmbar sind. Diese o. g. Erhöhungen von 0,1- max. 3,0 dB(A)
werden zur Sicherung des Industriegebietes hingenommen, da sie unter den weiteren
genannten Randbedingungen ohnehin nicht auftreten können und Erhöhungen erst ab
3,0 dB(A) hörbar sind. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass dieser Planbereich
bereits seit Jahrzehnten als Hydrierwerk, daher als Industriegebiet, genutzt wurde.
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3.5 Abwasserent-A/Vasserversorgung und Versorgungsflächen

Die Pflicht zur Abwasserbeseitigung für das Territorium des lndustrieparkes Zeitz, daher

auch für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes, wurde der Zeitzer

Standortgesellschaft mbH übertragen. Die wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten

von mechanisch-biologisch gereinigtem Abwasser in die Weiße Elster wurde am

18.07.97 der Zeitzer Standortgesellschaft mbH erteilt.

Das Schmutzwaasser (häusliches und gewerbliches Abwasser) des Industrieparkes

Zeitz wird über Rohrleitungssysteme der zentralen Abwasseraufbereitung (ZAB)

zugeführt. ln der ZAB erfolgt die mechanisch-biologische Reinigung. Das gereinigte

Abwasser wird per Druckleitung in die Weiße Elster abgeleitet.

Die Ableitung des Regenwassers erfolgt über Regenrückhaltebecken und die

Einspeisung in die Druckleitung der ZAB zur Weißen Elster.

Die Entwässerung der drei Teilflächen wurde neu geplant, so daß die

Regenrückhaltebecken und die Leitungsrechte verschoben werden müssen.

Die Größe der erforderlichen Regenrückhaltebecken wurde vom Abwasserplaner
vorgegeben. Da die Fachplanung für das Regenrückhaltebecken, welches südlich der
Landesstraße angeordnet ist bereits erstellt ist, wurden die Böschungsoberkanten

dieses Beckens in den Bebauungsplan aufgenommen. Hierdurch wird auch verdeutlicht,

dass die Leitungsrechte, die im Bebauungsplan im Bereich des Regenrückhaltebeckens

festgesetzt sind, für die Versorgungsträger zur Verfügung stehen.

Die Flächen ab Böschungsoberkante sind gemäß textlicher Festsetzung zu bepflanzen.

Das Regenrückhaltebecken soll in ingenieurbiologischer Bauweise, daher mit

lehmhaltigem Kiessand, Wasserbausteinen, Rasengittersteinen, Splitt, Mutterboden

usw,. erstellt werden. Diese Baustotfe werden nicht als Festsetzung in den

Bebauungsplan übernommen, um die Fachplanung bei möglichen Anderungen nicht

einzuschränken.

lm Rahmen der Entwässerungsplanung ist von einer Grundflächenzahl von 0,5 für das

Plangebiet ausgegangen worden. Da im Bebauungsplan eine Grundfläche von max. 0,8

festgesetzt ist, ist eine Festsetzung zur Zurückhaltung des zusätzlich anfallenden

N iedersch I a gswassers erforderlich.

11
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Da Bodenkontaminationen im Planbereich vorhanden sind, soll der vorhandene

Versiegelungsgrad auf Teilflächen gemäß vorliegendem Altlastengutachten erhöht

werden. Mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Grundwassers ist bei hohen

Versickerungsraten zu rechnen. Es obliegt daher der Fachplanung, im Einzelfalle zu

prüfen, ob für das jeweilige Grundstück eine wasserdurchlässige Bauweise, z. B. für
Wege, Pkw-Stellplätze, Garagenzufahrten und Hofflächen möglich ist. ln diesem Falle

reduziert sich die erforderliche Rückhalteeinrichtung auf dem jeweiligen Grundstück,

sofern die befestigte Grundfläche größer als 0,5 ist.

Die im Bebauungsplan festgesetzten Leitungsrechte sichern die erforderlichen Flächen
zur Ableitung des Schmutzwassers und des Regenwassers.

In den wenigsten Fällen konnte die Breite der Leitungsrechte lm Bebauungsplan

angegeben werden, da sie im Verlauf sehr unterschiedlich breit sind. In die Flächen der
Leitungsrechte sollen sowohl Kanäle, Wasserleitungen, Gas und Leitungen für weitere
Versorger (Strom, Telekommunikation usw.) verlegt werden. Da die Lage der Leitungen

zumeist noch nicht bekannt ist, wurden sie nicht in die Leitungsrechte aufgenommen.

Lediglich die vorhandene Fernwasserleitung, die auch für außerhalb liegende
Baugebiete erforderlich ist, wurde nachrichtlich in die Planzeichnung eingetragen.

Entlang der L 193 sind im Bebauungsplan breite Flächen für Leitungsrechte festgesetzt
worden. Diese Flächen sind als Ausgleichsmaßnahmen, zumindest teilweise, für die

vorbereiteten Eingriffe der Bebauungspläne zu bepflanzen. Die Bepflanzungen können

nur mit flachwuzelnden Sträuchern vorgenommen werden, damit die Leitungen nicht
gefährdet werden.

Versorgungsflächen wurden aus dem Bebauungsplan herausgenommen, da die
vorgesehenen Flächen gemäß vorliegendem Baugrundgutachten für eine Bebauung
nicht geeignet sind. In diesen Bereichen wurden Regenrückhaltebecken bzw.

Grü nflächen festgesetzt.

Neue Versorgungsflächen werden im Bebauungsplan nicht festgesetzt, da Standorte
noch nicht gewählt wurden. Die Versorgungsflächen können grundsätztich als

Nebenanlagen im gesamten Geltungsbereich angeordnet werden.

Auf den Flächen des Leitungsrechtes sind teilweise Bäume zum Erhalten festgesetzt.
Textlich ist geregelt, daß diese Bäume gefällt werden dürfen, wenn sie eine Gefährdung
für die Leitungen darstellen.

Die Leitungsnetze der Trinkwasserversorgung wurden gemäß den abgeschlossenen
Erschließungsverträgen zwischen der Zeitzer Standortgesellschaft mbH und den
Gemeinden Tröglitz, Rehmsdorf und Göbitz übergeben. Der Trinkwasserzweckverband

,,Landregion Zeilz", in welchem die vorgenannten Gemeinden Mitglied sind, ist somit
Trinkwasserversorgungspflichtiger und hat diese Versorgung der Wasserver- und

Abwasserentsorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH übertragen.

g
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3.6 Verkehr

Der Ziel- und Quellverkehr soll über die Landesstraße 193 und innerhalb des Gebietes

über die Straße 1 und im weiteren Verlauf über die Straße 21 abgewickelt werden. Die

Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz' wird durch die Anderung der
Bebauungspläne nicht geändert.

Damit großflächige lndustrieflächen geschaffen werden können, wurden innere
Erschließungsstraßen verschoben bzw. vollständig herausgenommen. Teilweise

wurden auch die Straßenbreiten geändert, da zwischenzeitlich im Rahmen der
Fachplanung die erforderliche Breite dargelegt wurde.

In den rechtskräftigen Bebauungsplänen ist die Gliederung der einzelnen Straßen

dargestellt. Da diese Gliederung lediglich nachrichtliche Bedeutung hat, wird sie im
Rahmen der 1. Anderung nicht mehr festgesetzt. Die Gliederung richtet sich nach der
Fachplanung.

Saatkrähenkolonie

lm Planbereich von Tröglitz ist eine Saatkrähenkolonie vorhanden. Aus diesem Grunde
wurde im Rahmen der Bestandsaufnahme, s. Kap. 3.3, eine Kartierung der
vorhandenen Saatkrähennester vorgenommen. Da großflächige lndustriegrundstücke
angelegt werden sollen, müssen zahlreiche Saatkrähennester entfernt bzw. verlegt
werden.

Es wurde der ,,Konfliktplan Saatkrähenkolonie" erstellt. Gemäß diesem Plan sind
Saatkrähen lediglich in der Gemarkung Tröglitz vorhanden und dies, obwohl in der
Gemarkung Rehmsdorf viele potentielle Saatkrähenbäume, daher Pappeln und
Platanen, vorhanden sind.

Da zahlreiche Bäume gefällt werden müssen, in denen Saatkrähennester vorhanden
sind, wird vorgeschlagen, die Nester in die Bäume, die erhalten werden, einzubauen.

Dies wurde zwischenzeitlich realisiert.

Für die Fällung der Bäume mit Saatkrähennestern ist gemäß Schreiben der Oberen

Naturschutzbehörde keine artenschutzrechtliche Befreiung erforderlich. Dessen

ungeachtet wurde ein städtebaulicher Vertrag mit der Unteren Naturschutzbehörde
abgeschlossen, der die Details für die Fällung der Bäume und das Umsetzen der
Nester regelt.

Da der Bestand der Saatkrähennester sowohl im Juli 1998 sowie im Februar 2000
aufgenomen wurde, konnte nachgewiesen werden, dass die Saatkrähen jedes Jahr im
großen Umfange Nester bauen und abbauen.

4.
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Gemarkung Tröglitz
Flur 1
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Skizze: Darstellung des Bestandes im Jahre 2000 (Teilausschnitt)

Diese Gegenüberstellung zeigt, dass z. B. Bäume mit 20 Nestern 1 lz Jahre später nur
noch mit 6 Nestern bebaut sind. Dies verdeutlicht, dass die teilweise Fällung der
Saatkrähenbäume nicht zum Verlust der Saatkrähenkolonie führen wird, wenn
ausreichend Ersatzbäume geschaffen werden. Die vorhandenen Pappeln und Platanen
wurden daher in den B-Plänen der Gemeinden Tröglitz und Rehmsdorf im jeweiligen B-

Plan gekennzeichnet.

Straße 6

15
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Die Staatliche Vogelschutzwarte des Landes Sachsen-Anhaltes hat dem

Regierungspräsidium, Dezernat Obere Naturschutzbehörde, die Ergebnisse der

eigenen Erhebungen im Mai 1999 mitgeteilt:

Jahr Brutpaare

1994 300

1 996 240

1997 310

1 998 247

Die Zahl der Brutpaare kann daher erheblich schwanken. Dies wird auch bestätigt,

durch die unterschiedlichen Ergebnisse in den Jahre 1998 und 2000 des Ing.-Büros

Zillinger und der Zeitzer Standortgesellschaft, wobei nicht die Zahl der Brutpaare,

sondern die Zahl der Nester festgehalten wurde. Die Zahl der Nester liegt höher als die

Zahl der Brutpaare, da nicht jedes Nest in jedem Jahr besetzt wird.

lm übrigen wird auf die Expertise der Saatkrähenkolonie, s. Anhang, hingewiesen.

Ersatzpflanzungen für die wegfallenden Pyramiden, Pappeln und Platanen sind im

Bebauungsplan festgesetzt, s. Kap. 5.

Da im Rahmen der Bearbeitung nachgewiesen wurde, dass die Vögel intelligent sind

und jedes Jahr durch Bau neuer Nester umziehen, so dass mehrere Nester im
Folgejahr unbesetzt bleiben, wurde in mehreren Besprechungen davon ausgegangen,

dass 60 o/o der Saatkrähennester zu erhalten sind. Es sind daher mindestens 263 x 60
o/o = 158 Nester vorzusehen. Nach vorliegendem städtebaulichen Vertrag werden 100

Nester erhalten, so dass mindestens 60 Nester verlegt werden müssen. Lt.

städtebaulichem Vertrag wurden 80 Nester verlegt. Von diesen 80 Nestern wurden

lediglich 10 o/o angenommen. Dieses Defizit gleichten sie durch Bau von rd. 150

Nestern aus. Dies ergab eine Bestandsaufnahme, die von der Zeitzer
Standortgesellschaft nach dem Frühjahr 2001 durchgeführt wurde.

Die Saatkrähenkolonie konnte in vollem Umfang erhalten werden.

Unabhängig vom städtebaulichen Vertrag sind im Bebauungsplan potentielle Bäume,

die für Saatkrähennester geeignet sind, mit K gekennzeichnet. Diese Bäume sind
unbedingt zu erhalten. lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tröglitz sind dies 70
potentielle Saatkrähenbäume. Diese Zahl verdeutlicht, daß ausreichend Ersatzbäume

vorhanden sind, vor allem, da in den Gemarkungen der Gemeinden Rehmsdorf und

Tröglitz ebenfalls potentielle Saatkrähenbäume vorhanden sind. Auch diese wurden in

den jeweiligen Plänen festgesetzt. Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen,
dass die Vögel ohnehin jedes Jahr von sich aus Nester neu bauen und auf eigene
Veranlassung umziehen.

16

5L]1



Dipl.-lng. zILLINGER, lngenieure u. Architekten, GIESSEN U.BAD KOSEN 1. Anderung des 8-Planes Nr. 2 "INGEPA 2000, Teilgebiet GöbiE"

5.

5.1

Die oft mit Saatkrähen beobachteten Dohlen wurden auch in dieser Saatkrähenkolonie

beobachtet. Die Dohle vermischt sich vor allem im Herbst und Winter mit

Saatkrähenkolonien. Sie nisten auch, jedoch nur vereinzelt in Offennestern in

Saatkrähenkolonien. Auch bei den Dohlen ist bekannt, dass lokale Umsiedlungen

vorgenommen wurden.

Da, wie oben erwähnt, ausreichend Ersatznester im Rahmen der Umsiedlung für die

Krähenkolonie realisiert werden, sind auch für die Dohlen ausreichende Ersatznester
vorhanden.

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Gesamtbilanzierung

Wegen der Anderung der Bebauungspläne ist eine Überarbeitung der
Flächenbilanzierung erforderlich.

ln diesem Kapitel werden die ermöglichten Eingriffe und die festgesetzten

Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauungspläne Nr. 1 - 3 zusammengefaßt
vorgenommen, da die Ausgleichsmaßnahmen insgesamt ausgeglichen sein müssen.

In der folgenden Tabelle sind die Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen

Gesamtbilanzierung gegenübergestellt.

Tab.: Flächenbilanz

Art der festgesetzten Nutzung

, Größe lt. rechtskräft iger
B-Pläne, s. G-Plan, Plan 1

Größe lt. 1. Ande-
rung der B-Pläne,

s. B-Plan
lhal lhal

Eingriff Ausgleich Eingriff Ausgleich

I ndustriegebieVGewerbegebiet

- versiegelbare Fläche bei

GRZ = 0,8

- Freiflächen (10 %)

- Pflanzflächen (10 %)

88,88

11,11

11,11

90,67

1'1,33

11,34

Straßenverkehrsflächen einschl.

Feldweg u. Fußweg

(teilweise Bestand)

9,62 8,33

Bahnanlagen 3,14 3,97

Flächen für
- Regenrückhaltebecken

- Abwasser
- Elektrizität

0,95
1,63

0,64 2,04

G rü nfl äche/Ausgleichsflächen 12,45 11,85

Summe 194/2' 3ä31 1049*z 3e50

Die Bilanzierung zeigt, daß durch die Anderung der rechtskräftigen Bebauungspläne

lQ,,
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td. 1,2 ha Fläche weniger versiegelt werden können, so daß gleichzeitig die Größe der

Pflanzflächen um rd. 1,2 ha zunimmt.

Darüber hinaus waren im rechtskräftigen Bebauungsplan Flächen zum Anpflanzen von

Bäumen und Sträuchern sowie zum Erhalt von Bäumen sowie Flächen mit Pflicht zur

Anpflanzung mit einer Größe von insgesamt rd. 11,2ha festgesetzt. Zeichnerisch sind

in der 1. Anderung noch rd. 2,65 ha festgesetzt. Da textlich festgesetzt, daß

mindestens 10 % der Grundstücke zu bepflanzen ist, ist ein Ausgleich für diese

zeichnerischen Festsetzungen in der 1. Anderung enthalten.

Bei der Bilanzierung wird daher davon ausgegangen, daß großflächige

lndustriebetriebe entstehen und so die zeichnerisch festgesetzten Pflanzflächen nicht

erhalten werden können. In diesem Falle müssen Pflanzflächen in den Randbereichen

vorgenommen werden. Wenn die Ansiedlung von kleinflächigen Betrieben erfolgt,

können die Bäume erhalten werden. Aus diesem Grunde sollten die Bäume erst oefällt

werden, wenn dies zwingend erforderlich ist.

Durch Ausweisung großflächiger Gewerbeflächen können viele Bäume der
rechtskräftigen Bebauungspläne, die als zu erhalten bzw. zu pflanzen festgesetzt sind,

nicht in die 1. Anderung übernommen werden.

ln der folgenden Tabelle sind die Festsetzungen bezüglich der Bäume

gegenübergestellt.

* einschl. del130 Bäume. die in der Örtticnfeit nicht vorhanden sind

Die Bäume der Baumgruppen sind in der Tabelle enthalten.

Die Bäume, die zusätzlich erhalten werden, sind in der Tabelle nicht enthalten. Sie sind

als "bereits erbrachter Ausgleich" anzusehen und mindern den noch nicht erbrachten

Ausgleich.

Es werden zusätzlich erhalten:

14 alte Bäume

32 mittelalte Bäume

88 Neupflanzungen

134 Bäume

']

Anzahl der Bäume, die lt. rechtskräftiger
B-Pläne zu erhalten bzw. zu pflanzen sind,
s. G-Plan. Plan 1

Anzahl der Bäume, die lt. 1. Anderung nicht
erhalten werden bzw. nicht gepflanzt
werden, s, G-Plan, Plan 2

Anzahl der Bäume, die lt. 1. Anderung
erhalten werden bzw. gepflanzt werden, s,
B-Plan u. G-Plan, Plan 2

Bestand noch nicht erbrachter Ausgleich bereits erbrachter Ausqleich
Größe Größe Größe

alt mittel-
alt

Jung Neu-
pflan-
zunq

noch nicht
gepflanzte
Bäume

alt mrnel-
alt

jung Neu-
pflan-
zunq

noch nicht
gepflanzte
Bäume

alt mittel-
alt

Jung Neu-
pflan-
zuno

noch nicht
gepflanzte
Bäume

573- 0uz 322 457 zJl 270 63 ^ 269 276 ?at 70 318 188
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In enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden textliche

Festsetzungen erarbeitet, die sicherstellen, daß Ersatzmaßnahmen für die Bäume, die

nicht erhalten bzw. nicht gepflanzt werden, vorgenommen werden. Es wurde
vereinbart:

- je Fällung eines alten Baumes sind 3 Bäume zu pflanzen; 297 Bäume werden
gefällt, 14 Bäume werden zusätzlich erhalten. Differenz = 283

- je Fäflung eines mittelalten Baumes sind 2 Bäume zu pflanzen; 270 Bäume werden
gefällt, 32 Bäume werden zusätzlich erhalten. Differenz = 238
je Fällung eines jungen Baumes und für die Neupflanzungen sowie für die noch

nicht gepflanzten Bäume sind jeweils 1 Baum zu pflanzen. Hiervon sind 336 Bäume

betroffen. 88 Bäume sind bereits zusätzlich vorhanden. Differenz = 248
Es sind daher mindestens: 283 x 3 + 248 x 2 + 248 =159l8äume, abzügl. der

Bäume die zusätzlich erhalten werden, zu pflanzen.

Da mindestens 10 % Fläche der Gewerbe- und lndustriegebiete zu bepflanzen sind

und diese Flächen 11,34 ha groß sind, sind unter Berücksichtigung der textlichen
Festsetzung auf privatem Grundstück rd. 1134 Bäume zu pflanzen. Dies entspricht
einer Pflanzdichte von rd. 100 m2/Baum.

lm öffentlichen Bereich sind folgende Pflanzungen festgesetzt, erforderlich bzw.
vorgesehen:

- Pflanzung auf dem Parkplatz, der nördlich der Eingangsspange liegt = 50 Bäume

- auf den Straßen A, B und 9, s. folgende Tabelle = 46 Bäume

Da auf den Ausgleichsflächen insgesamt 411 Bäume zu pflanzen sind, sind in den

Planbereichen insgesamt zu pflanzen:

- Parkplatzbepflanzung = 50 Bäume

- Bepflanzung entlang der Straßen = 46 Bäume

- Pflanzungen auf den Ausgleichsflächen = 411 Bäume

- Pflanzung auf den Gewerbe- und Industriegrundstücken = 1134 Bäume

Summe 1641 Bäume

Die Ausgleichspflanzungen sind daher ausreichend.

Unter Berücksichtigung der Lage, der Größe der Grünflächen und der bereits

vorhandenen Bäume auf den jeweiligen Grünflächen wurde die Zahl der erforderlichen
Neupflanzungen textlich festgesetzt. Nach Pflanzung sind je 170 m2 bis 130 m2ein

Baum vorhanden.

Da auf den privaten Flächen größere Eingriffe vorbereitet werden, wurde hier eine

größere Pflanzdichte festgesetzt, s. oben.

19
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5.2

Die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in den Gehölzbestand werden

durch die Planung daher kompensiert. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß die

Bäume, die verwendet werden, mindestens 3x verpflanzt sein müssen. lm

rechtskräftigen Bebauungsplan war die Pflanzung von mindestens 2x verpflanzten

Bäumen festgesetzt.

Die Ausgleichsflächen mit den festgesetzten Maßnahmen sind den Gewerbe- und

Industriegebieten zugeordnet worden. Durch diese Zuordnung wird gemäß S 9 Abs. 1a

BauGB sichergestellt, dass die Kompensationsmaßnahmen auch realisiert werden.

Die Fertigstellungs- und -entwicklungspflege erfolgt lt. Erschließungsvertrag durch die

Zeitzer Sta n d o rtgesel I sch aft .

Durch die Anderung des Bebauungsplanes müssen auch teilweise Pyramidenpappeln

und Platanen gefällt werden. Ersatzpflanzungen sind im Bebauungsplan festgesetzt.

So muß jeder 4. private Baum als Platane bzw. Pappel gepflanzt werden. Für die

öffentlichen Grünflächen wurde auf diese Festsetzung weitgehend verzichtet, da

entlang der Straßen A und B bereits 154 Platanen gepflanzt wurden, s. folgende

Tabelle, und die Pflanzung von 24 Hybridpappeln an der Straße 9 textlich festgesetzt

ist.

ln folgender Tabelle ist die Art und die Zahl der Bäume, die entlang der Straßen

gepflanzt sind bzw. werden, dargestellt.

Bilanzierung für die Gemarkungen Rehmsdorf, Tröglitz und Göbitz

In der folgenden Bilanzierung werden die ermöglichten Eingriffe und die festgesetzten

Ausgleichsmaßnahmen für die Gemarkungen Rehmsdorf, Tröglitz und Göbitz

diffenziert aufgezeigt.

ln der folgenden Tabelle sind die Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen in den

einzelnen Gemarkungen gegenübergestellt.

Str. Abschnitt Zahl d. Bäume Art d. Bäume Bestand Planung

A zw. Str. 1 u. 7 60 Platanen X

A zw. Str. 7 u. 9 11 Liste X

B zw. Str. 7 u. 9 11 Liste X

B zw. Str.6 u. 7 14 Liste X

D zw. L193 u. Str.6 94 Platanen X

1
zw. Rehmsdorfer Str. u. Str.

D
101 Liste X

q zw. Rehmsdorfer Str. u. Str.

A
29 Liste X

7
zw. Str. B u. Rehmsdorfer

Str.
64 Liste X

zw. Str. A u. B 24 Pappeln X

Summe: 394 (I = 46),
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6.

Tab.: Getrennte Flächenbilanzierung

Die Summenspalte der Tabelle zeigt, daß die Ausgleichsmaßnahmen in der

Gemarkung Rehmsdorf rd. 10 % höher und daher auch die Eingriffsmöglichkeiten rd.

'10 % niedriger als in den übrigen Gemarkungen sind.

Bodenkontamination

lm Bebauungsplan sind die Flächen gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdeten Stoffen belastet sind. Die Kategorisierung zur Bebaubarkeit, s.

Bebauungsplan, wurde unverändert aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan

übernommen, da noch keine neuen Erkenntnisse vorliegen.

Die vorhandenen Grundwassermeßstellen, die von den rechtskräftigen

Bebauungsplänen teilweise abweichen, wurden nachrichtlich in den Bebauungsplan

übernommen.

Die vorhandenen Grundwassermeßstellen sind zu erhalten. Veränderungen bezüglich

Funktion und Lage der Grundwassermeßstellen sind mit dem Burgenlandkreis, Untere

Abfallbehörde, abzustim men.

Nachrichtliche Übernahmen

ln den Bebauungsplan wurden nachrichtlich die vorhandenen Grundwassermessstellen

eingetragen, siehe Kap. 6.

7.

Art der festgesetzten Nutzung

Größe lt. 1. Anderung

Rehmsdorf TröqliE Göbitz
lhal lhal lhal

Eingriff Ausgleich Eingriff Ausgleich Eingriff Ausgleich

I ndustriegebieVGewerbegebiet

- versiegelbare Fläche bei

GRZ = 0,8

- Freiflächen (10 %)

- Pflanzflächen (10 %)

19,34

2,42

z,4z

49,93

6,24

6,24

21,4

2,67

2,68

Straßenverkehrsflächen einschl,

Feldweg u. Fußweg

(teilweise Bestand)

2,27 3,58 2,48

Bahnanlagen 0,78 1,08 2,11

Flächen für

- Abwasser
- Elektrizität
- Regenrückhaltebecken

0,50 0,54 1,00

Ausgleich sflächen 6,32 z,c3 3,0

Summe
22,?9_ 11,80 54,51 15.5q ,E OO 9,-35

65,76 o/o 34,24% 77,83 % 22,17 o/o 73,54 o/" 26,46%
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8. Hinweise

lm Rahmen der Fachplanung ist für jedes einzelne Grundstück die Möglichkeit der
Versickerung zu überprüfen. Dieser Hinweis wurde in den Bebauungsplan

aufgenommen, damit eine zusätzliche Beeinträchtigung des Grundwassers bei hohen

Versickerungsraten vermieden wird.

Der Geltungsbereich liegt im Bombenabwurfgebiet des 2. Weltkrieges. Obwohl das

Gebiet nach Blindgängern abgesucht wurde, ist vor den Baumaßnahmen das Gebiet

nach Kriegsmunition abzusuchen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst muß mindestens

4 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten informiert werden.

Das Kapitel 5 enthält eine differenzierte Eingriffs- und Ausgleichsplanung. U. a. werden

Regelungen für die Fällung bzw. den Erhalt von jungen bis alten Bäumen getroffen.

Ersatzpflanzungen richten sich nach dem Alter der Bäume. Aus diesem Grunde wurde
textlich eine Definition für junge, mittelalte und alte Bäume als Hinweis in den

Bebauungsplan aufgenommen.

18.06.01 Dipl.-lng. Zillinger

Ingenieure u. Architekten
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Tel.: (0344 63) 27727

Fax: (034463) 27728

und
Weimarer Straße 1

35396 Gießen
Tel.: (0641) 95212-0
Fax: (0641) 95212-34(Bürgermeister)
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